
Befahrungsregelungen Ausland

Polen

Drawa
Von km 128,5 bis 166,5 (DKV-Auslandsführer) bzw. km 68 bis 28 (polnischer
Flussführer) ist die Befahrung innerhalb des Nationalparks vom 01. März bis 19.
Juni einen jeden Jahres verboten.


